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Index

21/03 GesmbH-Recht

62 Arbeitsmarktverwaltung

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §12 Abs1;

GmbHG §15;

GmbHG §18;

GmbHG §89;

1. GmbHG § 15 heute

2. GmbHG § 15 gültig ab 01.01.2024 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 178/2023

3. GmbHG § 15 gültig von 01.01.1991 bis 31.12.2023 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 10/1991

1. GmbHG § 18 heute

2. GmbHG § 18 gültig ab 01.01.2007 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 120/2005

3. GmbHG § 18 gültig von 01.07.1996 bis 31.12.2006 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 304/1996

4. GmbHG § 18 gültig von 01.01.1991 bis 30.06.1996 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 10/1991

1. GmbHG § 89 heute

2. GmbHG § 89 gültig ab 01.07.2006 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 103/2006

3. GmbHG § 89 gültig von 01.01.1999 bis 30.06.2006 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 125/1998

4. GmbHG § 89 gültig von 01.01.1991 bis 31.12.1998 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 10/1991

Rechtssatz

Bei Geschäftsführern von Gesellschaften mit beschränkter Haftung ist zwischen der Bestellung zum Geschäftsführer

und dem Anstellungsvertrag zu unterscheiden. Durch die Bestellung zum Geschäftsführer wird die

gesellschaftsrechtliche Funktion des Geschäftsführers mit den damit verbundenen Rechten und P=ichten begründet.

Durch den Anstellungsvertrag werden die zusätzlichen, rein schuldrechtlichen Beziehungen im Innenverhältnis zur

Gesellschaft geregelt. Sein Hauptinhalt auf Seiten des Geschäftsführers ist die nähere Ausgestaltung der durch das

Organschaftsverhältnis vorgezeichneten Verp=ichtungen zur Dienstleistung und zur Geschäftsbesorgung. Bereits

durch den wirksamen gesellschaftsrechtlichen Bestellungsakt ergibt sich im Wesentlichen die P=icht des

Geschäftsführers zur Geschäftsführung, sodass der Anstellungsvertrag eine bloße Ergänzung des Organverhältnisses

bewirkt. Durch die Beendigung des Anstellungsverhältnisses wird nicht einmal die Hauptleistungsp=icht des

Geschäftsführers (soweit sie mit der Innehabung der Funktion nach dem GmbH-Gesetz zwingend verbunden ist) zur

Gänze ausgesetzt, sondern es wird nur die nähere Ausgestaltung der durch das Organschaftsverhältnis

vorgeschriebenen Verp=ichtung zur Dienstleistung und zur Geschäftsführung, also das "Wie" der Ausübung derselben

file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWR_2008080199_20111019X02#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWR_2008080199_20111019X02#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWR_2008080199_20111019X02#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001720&Artikel=&Paragraf=15&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/rgbl/1906/58/P15/NOR40258362
https://www.ris.bka.gv.at/eli/rgbl/1906/58/P15/NOR12023001
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001720&Artikel=&Paragraf=18&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/rgbl/1906/58/P18/NOR40070212
https://www.ris.bka.gv.at/eli/rgbl/1906/58/P18/NOR12038607
https://www.ris.bka.gv.at/eli/rgbl/1906/58/P18/NOR12023005
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001720&Artikel=&Paragraf=89&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/rgbl/1906/58/P89/NOR40078416
https://www.ris.bka.gv.at/eli/rgbl/1906/58/P89/NOR12040506
https://www.ris.bka.gv.at/eli/rgbl/1906/58/P89/NOR12023087


aufgehoben (vgl. das hg. Erkenntnis vom 2. Juli 2008, Zl. 2007/08/0195). Arbeitslosigkeit iSd § 12 AlVG liegt daher bei

einem Geschäftsführer einer Gesellschaft mbH nicht schon dann vor, wenn beim anwartschaftsbegründenden

Beschäftigungsverhältnis der Anstellungsvertrag aufgelöst wurde, sondern erst dann, wenn auch das

Organschaftsverhältnis zur Gesellschaft erloschen ist. Besteht das Organschaftsverhältnis weiter, ist es ohne

Bedeutung, ob der Geschäftsführer tatsächlich eine Tätigkeit entfaltet oder ob er ein Entgelt erhält. Dies gilt auch im

Konkurs der GmbH und ebenso für Liquidatoren (vgl. das hg. Erkenntnis vom 2. Juli 2008, Zl. 2007/08/0338, mwN).Bei

Geschäftsführern von Gesellschaften mit beschränkter Haftung ist zwischen der Bestellung zum Geschäftsführer und

dem Anstellungsvertrag zu unterscheiden. Durch die Bestellung zum Geschäftsführer wird die gesellschaftsrechtliche

Funktion des Geschäftsführers mit den damit verbundenen Rechten und P=ichten begründet. Durch den

Anstellungsvertrag werden die zusätzlichen, rein schuldrechtlichen Beziehungen im Innenverhältnis zur Gesellschaft

geregelt. Sein Hauptinhalt auf Seiten des Geschäftsführers ist die nähere Ausgestaltung der durch das

Organschaftsverhältnis vorgezeichneten Verp=ichtungen zur Dienstleistung und zur Geschäftsbesorgung. Bereits

durch den wirksamen gesellschaftsrechtlichen Bestellungsakt ergibt sich im Wesentlichen die P=icht des

Geschäftsführers zur Geschäftsführung, sodass der Anstellungsvertrag eine bloße Ergänzung des Organverhältnisses

bewirkt. Durch die Beendigung des Anstellungsverhältnisses wird nicht einmal die Hauptleistungsp=icht des

Geschäftsführers (soweit sie mit der Innehabung der Funktion nach dem GmbH-Gesetz zwingend verbunden ist) zur

Gänze ausgesetzt, sondern es wird nur die nähere Ausgestaltung der durch das Organschaftsverhältnis

vorgeschriebenen Verp=ichtung zur Dienstleistung und zur Geschäftsführung, also das "Wie" der Ausübung derselben

aufgehoben vergleiche das hg. Erkenntnis vom 2. Juli 2008, Zl. 2007/08/0195). Arbeitslosigkeit iSd Paragraph 12, AlVG

liegt daher bei einem Geschäftsführer einer Gesellschaft mbH nicht schon dann vor, wenn beim

anwartschaftsbegründenden Beschäftigungsverhältnis der Anstellungsvertrag aufgelöst wurde, sondern erst dann,

wenn auch das Organschaftsverhältnis zur Gesellschaft erloschen ist. Besteht das Organschaftsverhältnis weiter, ist es

ohne Bedeutung, ob der Geschäftsführer tatsächlich eine Tätigkeit entfaltet oder ob er ein Entgelt erhält. Dies gilt auch

im Konkurs der GmbH und ebenso für Liquidatoren vergleiche das hg. Erkenntnis vom 2. Juli 2008, Zl. 2007/08/0338,

mwN).
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